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Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Allmendingen  

 

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Alte Gärtnerei“ und örtliche Bauvorschriften zum 

Bebauungsplan in Allmendingen, Gemarkung Allmendingen 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.04.2024 den 

Bauungsplan „Alte Gärtnerei“ in der Fassung vom 17.04.2024 gemäß  § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

und die mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan, eben-

falls in der Fassung vom 17.04.2024 nach § 74 Landesbauordnung (LBO) i.V.m. § 4 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) als Satzung beschlossen.  

 

Das Plangebiet, im Kernort Allmendingen, befindet sich zwischen Industriegleis (Fa. Schwenk) und 

Ehinger Straße. Der Friedhofweg durchläuft das Gebiet im westlichen Bereich. Östlich des Gebiets, 

außerhalb des Geltungsbereichs verläuft die Bundesstraße B 492.Der Geltungsbereich umfasst die 

Flurstücke 216/1, 217/1, 217/3, 217/4, 220, 220/3, 222/1, 230 und Teilflächen der Flurstücke 218, 221, 

221/1, 223/1, 235, 229/1, 229/2, 223/2 und insgesamt eine Fläche von rund 2,9 ha. Maßgebend für 

den räumlichen Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes in der Fassung vom 

17.04.2024, der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt.  

 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“ und die örtli-

chen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“ in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 

Baugesetzbuch (BauGB) und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO)).  
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Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können bei der Gemeinde Allmendingen, Bür-

germeisteramt, Hauptstraße 16 in 89604 Allmendingen, im Rathaus Allmendingen, Zimmer 24 

während der üblichen Dienststunden eingesehen werden; über deren Inhalt kann Auskunft verlangt 

werden. Des Weitern können die Unterlagen nach § 10a Abs. 2 BauGB auf der Internetseite der Ge-

meinde Allmendingen, unter: https://allmendingen.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung 

eingesehen werden.  

 

Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-

gungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 

Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 

über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 

drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, bei 

der Gemeinde gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 

§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

plans und des Flächennutzungsplans, Mängel bezüglich des beschleunigten Verfahrens nach § 214 

Abs. 2a BauGB oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht gemäß § 215 Abs. 1 BauGB innerhalb eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dies gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. Der Sachverhalt, der die 

Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist 

dazulegen. 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Erlass der vorstehend bekannt gemachten 

Satzungen wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzungen gegenüber der Gemeinde All-

mendingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 

bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 1. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzungen verletzt worden sind, 2. der Bürgermeister den 

Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der 

Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat. 

 

 

Allmendingen, 10.05.2024 

 

 

gez. Florian Teichmann 

Bürgermeister 
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